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FMA-Gesetz 
angepasst 
Vaduz. – Die Regierung hat an ihrer
gestrigen Sitzung den Bericht und
Antrag an den Landtag zur Abände-
rung des Gesetzes über die Finanz-
marktaufsicht verabschiedet. Der
Staatsgerichtshof hatte eine gesetz-
liche Bestimmung zum Finanzie-
rungsmodell der FMA als verfas-
sungswidrig beurteilt. Aufgrund des
vorliegenden Urteils und um die Fi-
nanzierung der FMA sicherzustel-
len, ist die Abänderung des FMA-
Gesetzes notwendig. Die aktuellen
Änderungen sind formaler Natur
und haben keine materielle Auswir-
kung auf die Abgabenhöhe. Im an-
gepassten FMA-Gesetz soll die FMA
zudem die notwendigen Kompeten-
zen erhalten, den Anforderungen
der Europäischen Aufsichtsbehör-
den nachzukommen und damit auch
den Zugang Liechtensteins zum eu-
ropäischen Markt zu gewährleisten.
Zudem werden mit der Abänderung
des FMA-Gesetzes auch die Gebüh-
rentatbestände vervollständigt. (ikr)

Kompetenzen neu
geregelt 
Vaduz. – Die Regierung hat in ihrer
gestrigen Sitzung die Verordnung
über die Abänderung der Bauver-
ordnung genehmigt. Mit der Schaf-
fung des Amtes für Bau und Infra-
struktur am 1. Januar 2013 wurde
die gesamte Ortsplanung und da-
mit die entsprechenden operativen
Aufgaben im neuen Amt für Bau
und Infrastruktur angesiedelt,
während die Landesplanung beim
Ressort Umwelt, Wald, Land- und
Waldwirtschaft verbleibt. Dement-
sprechend soll die bisherige Ge-
nehmigungskompetenz betreffend
Überbauungsplänen und Gestal-
tungsplänen von der Regierung
zum Amt für Bau und Infrastruktur
delegiert werden. (ikr)

TV1 soll bald auf
Sendung gehen
Schaan. – Der neue Liechtensteiner
Sender TV1, welcher zum «Liech-
tensteiner Volksblatt» gehört, wird
gemäss Radio Liechtenstein diesen
Frühling seinen Betrieb aufnehmen.
«Wir werden täglich eine Stunde
Sendezeit produzieren», bestätigt
Heinz Zöchbauer, Chefredaktor des
«Liechtensteiner Volksblatts», ge-
genüber Radio Liechtenstein. Ob-
wohl sehr viele Details wie Sende-
start, genauer Inhalt und Budget des
Senders noch unklar sind, wurde be-
kannt gegeben, dass die gleichen
Leute für den Inhalt verantwortlich
sein werden, die bereits das Web-TV
der Liechtensteiner Tageszeitung
produziert haben. Zu Beginn sei le-
diglich ein Sendeplatz in Liechten-
stein geplant, jedoch mit der Aus-
sicht, dass das Sendegebiet des neu-
en Senders bald auch auf das umlie-
gende Ausland erweitert werde. (jgr)

Hotel-Einbrecher
gefasst 
Buchs. – Ein Einbrecher, der gestern
in der Früh versuchte, in Buchs in
ein Hotel einzubrechen, ist festge-
nommen worden. Ein mutmassli-
cher Mittäter ist auf der Flucht, wie
die St. Galler Polizei mitteilte. Ein
Anwohner meldete der Polizei den
Einbruchsversuch. Ein Polizist, der
sich auf dem Nachhauseweg vom
Nachtdienst befand und die Mel-
dung über Funk hörte, beobachtete,
wie zwei ihm bekannte Männer
vom Hotel wegrannten. Einer der
beiden, ein 31-jähriger Italiener,
wurde kurze Zeit später festgenom-
men. Er gab zu, zusammen mit ei-
nem Komplizen versucht zu haben,
ins Hotel einzubrechen. (sda)

«Umsatzzahlen sind ein völlig falsches Mittel»
Gemäss VGH-Urteil könnte das
Amt für Statistik seinem ge-
setzlichen Auftrag nachkom-
men und die Umsatzzahlen der
Ärzte in anonymisierter Form
veröffentlichen. Die Ärzte wol-
len das Urteil jedoch vor dem
Staatsgerichtshof anfechten.

Von Günther Fritz

Vaduz. – «Nach meinem Rechtsemp-
finden sind unsere Chancen intakt,
vor dem Staatsgerichtshof Recht zu
bekommen», sagt Ärztekammerprä-
sidentin Ruth Kranz-Candrian im Ge-
spräch mit dem «Vaterland». Mit dem
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs
(VGH) haben die 66 beschwerdefüh-
renden Ärzte nun das Mittel in die
Hand bekommen, vor dem Staatsge-
richtshof Klarheit darüber zu erhal-
ten, ob der vom Landtag am 24. No-
vember 2010 verabschiedete Art. 4b
Abs. 1 des Krankenversicherungsge-
setzes (KVG) verfassungswidrig ist
oder nicht. 

Anonymität ist zu wahren
Der von den Ärzten durch alle Instan-
zen hindurch wegen Verfassungswid-
rigkeit bekämpfte Artikel lautet: «Das
Amt für Statistik publiziert jährlich ei-
ne Statistik über die Krankenversiche-
rung und über das Gesundheitswesen.
Die Statistik beinhaltet insbesondere
die pro Kalenderjahr erzielten gesam-
ten Umsätze, aufgeteilt nach Behand-
lung, Medikamente, andere Heilmittel
und weitere Kosten, der in der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung
tätigen Leistungserbringer, aufgeglie-
dert nach Kategorien von Leistungs-
erbringern und Fachgruppen von
Leistungserbringern. Die Anonymität
der Leistungserbringer ist dabei zu
wahren.»

Wie Wilfried Oehry, Leiter des Am-
tes für Statistik, gegenüber dem «Va-
terland» erklärt, hat nun der VGH in
seinem Urteil vom 18. Februar 2013
festgestellt, dass der gesetzliche Auf-
trag im KVG und die vom Amt für Sta-
tistik dargelegte Publikationsweise
verfassungskonform sind und nicht
gegen die Grundrechte verstossen. 

Drei Regeln zur Anonymisierung
Zur Frage, auf welche Art und Weise
das Amt für Statistik gemäss Art. 4b
Abs. 1 KVG nun sicherstellen wolle,
dass keine Rückschlüsse auf die Leis-
tungserbringer gezogen werden kön-
nen, führt Wilfried Oehry aus: «In der
Diskussion zur Abänderung des Kran-
kenversicherungsgesetzes brachte der
Landtag zum Ausdruck, dass für die
einzelnen Gruppen von Leistungser-
bringern anonymisierte Listen veröf-
fentlicht werden sollen, die die abge-

rechneten Umsätze der einzelnen
Leistungserbringer in absteigender
Reihenfolge enthalten. Um Rück-
schlüsse auf einzelne Leistungserbrin-
ger zu vermeiden, die sich aus ihrer
Grösse oder Kleinheit ergeben kön-
nen, würden in der Krankenkassen-
statistik die ersten fünf und die letzten
fünf Positionen dieser Listen unter-
drückt, indem sie durch einen Stern
ersetzt werden.» Um die Umsätze ei-
ner Gruppe von Leistungserbringern
überhaupt darzustellen, müsste die
Gruppe zudem mindestens 15 Leis-
tungserbringer umfassen. Eine weite-
re Voraussetzung für die Publikation
einer solchen anonymisierten Liste
wäre, so Wilfried Oehry weiter, dass
kein Leistungserbringer mehr als 50
Prozent der Umsätze einer Gruppe
auf sich vereinigen darf. «Mit der
kombinierten Anwendung dieser drei
Regeln könnten Rückschlüsse auf ein-

zelne Leistungserbringer vermieden
werden», ist der Leiter des Amtes für
Statistik überzeugt.

Ein komplett verkehrter Ansatz
Nach Ansicht von Ärztekammerpräsi-
dentin Ruth Kranz-Candrian sind in
einem solch kleinen Land wie Liech-
tenstein mit so wenigen Leistungser-
bringern immer Rückschlüsse mög-
lich. Zudem würden Umsatzzahlen
nichts darüber aussagen, ob ein Arzt
korrekt abrechnet oder nicht. «Um-
satzzahlen sind ein völlig falsches Mit-
tel, um schwarze Schafe unter den
Ärzten entlarven zu können, wie dies
offenbar die Absicht der Landtagsab-
geordneten war, welche dem entspre-
chenden KVG-Artikel zugestimmt ha-
ben.» Das sei ein komplett verkehrter
Ansatz, so Ruth Kranz-Candrian im
Gespräch mit dem «Vaterland». 

«Ein Versuch, uns zu desavouieren»
Abgesehen davon, dass eine Anonymi-
sierung kaum möglich sei, könnten in
gewissen Fachbereichen gar keine Zah-
len publiziert werden, weil es nur ganz
wenige Leistungserbringer gibt. Aus-
serdem würden nur die Umsatzzahlen
publiziert, welche in der Arztpraxis ge-
neriert werden. Spitalumsatzzahlen
seien nicht dabei. Das würde das Bild
zusätzlich verfälschen. «Das Ganze ist
nicht durchdacht und von den Initian-
ten anzunehmenderweise nichts ande-
res als der Versuch, uns erneut zu 
desavouieren», sagt die Ärztekammer-
Präsidentin. Die veröffentlichten Zah-
len würden dann wahrscheinlich sehr
oft auch mit dem Verdienst der Ärzte
verwechselt werden. Das wäre fatal für
die ganzen Diskussionen im Gesund-
heitswesen. «Darum haben wir uns
auch dagegen verwehrt», so Ruth
Kranz-Candrian. Die Ärzte hoffen nun
auf Gerechtigkeit vonseiten des Staats-
gerichtshofs.

Ruth Kranz-Candrian: «Nach meinem
Rechtsempfinden sind unsere Chan-
cen intakt, vor dem Staatsgerichtshof
Recht zu bekommen.» Bild Elma Korac

Wilfried Oehry: «Der VGH hat festge-
stellt, dass die vom Amt für Statistik
dargelegte Publikationsweise verfas-
sungskonform ist.» Bild D. Schwendener

Parteigrenzen werden überschritten
«Landtag – Schwatzbude,
Volksvertreter, Machtträger?»
Unter diesem Titel startete ges-
tern die neue Vortragsreihe des
Liechtenstein-Instituts. Am ers-
ten Vortrag wurde das Abstim-
mungsverhalten der Landtags-
abgeordneten beleuchtet.

Von Manuela Schädler

Gamprin. – «Das Abstimmungsver-
halten der liechtensteinischen Abge-
ordneten kann durchaus auch über
die Partei-Grenze hinaus gehen», sag-
te gestern Christian Frommelt. Zu-
sammen mit Sebastian Wolf sprach er
anlässlich der Landtags-Vortragsreihe
des Liechtenstein-Instituts zum The-
ma «Landtagsarbeit – zwischen frei-
em Mandat und Parteiendisziplin».
Der vollbesetzte Mehrzwecksaal des
Vereinshauses Gamprin zeigte, dass
dieses Thema auf grosses Interesse
stösst. Vor allem waren auch Vertreter
aus dem Landtag anwesend.

Für mehr Transparenz sorgen
Nach einer Einführung von Wilfried
Marxer, Direktor des Liechtenstein-
Instituts, präsentierte der Politikwis-
senschaftler Christian Frommelt eine
Untersuchung, die es so noch nicht ge-
geben hat. Das Liechtenstein-Institut
hat alle öffentlichen Sitzungen des
Landtages von der Mandatsperiode
2009 bis 2013 analysiert und so die
Aktivitäten der Abgeordneten und
deren Abstimmungsverhalten unter-
sucht. «Mit dieser Analyse wollen wir
für mehr Transparenz sorgen», sagte
Frommelt. 

Die Untersuchung zeigt deutlich
auf, dass sich die Landtagsabgeordne-
ten gerne einbringen. 9461 Voten ha-
ben die Forscher in der vergangene
Mandatsperiode gezählt. Das sind im
Schnitt 14,5 Voten pro Vorlage. «Weit
mehr, als ich gedacht hätte», so Chris-

tian Frommelt. Doch nicht jedes The-
ma wird gleich stark diskutiert: Geht
es beispielsweise um Staatsverträge,
gibt es kaum Wortmeldungen. Anders
sieht es bei Finanzbeschlüssen aus, da
sind die Diskussionen sehr intensiv.

Wer meldet sich wie oft?
Auch wurde in der Analyse unter-
sucht, welcher Abgeordnete wie viele
Voten eingebracht hat. Spitzenreiter
sind Diana Hilti (VU) mit 675 und
Wendelin Lampert (FBP) mit 593. Die
wenigsten Voten kamen von Peter
Lampert (FBP) mit 84 und Jürgen
Beck mit 90 Wortmeldungen. «Die
Unterschiede sind sehr gross. Was aber
nicht heisst, dass jene Abgeordnete
mit wenig Voten sich nicht im Landtag
einbringen», sagte Frommelt. Denn

dafür hätten sie auch in den Fraktio-
nen Gelegenheit. 

Kein grosser Fraktionszwang
Weiters haben die Wissenschaftler
analysiert, wie oft die Abgeordneten
mit oder entgegen der Fraktionsmehr-
heit abgestimmt haben. Dabei habe
sich gezeigt, dass die VU geschlosse-
ner auftrete als die FBP. «Grundsätz-
lich kann aber gesagt werden, dass der
Fraktionszwang nicht unbedingt gross
ist», sagte Christian Frommelt. Dies
würde vor allem auch der Vergleich
mit der Schweiz zeigen. 

Tendenz zur Mitte
Der Politikwissenschaftler Sebastian
Wolf ging anschliessend noch mehr
ins Detail. Er präsentierte das poli-

tisch-ideologische Profil der Abgeord-
neten und der Fraktionen, welches an-
hand des Abstimmungsverhaltens bei
ausgewählten Themen erstellt wurde.
Dazu hat Sebastian Wolf vor allem
umstrittene Traktanden zur Analyse
ausgewählt. Das Ergebnis zeigt nicht
viel Neues auf: FBP und VU sind in ih-
rer politischen Ausrichtung sehr ähn-
lich. «Wobei die VU ein bisschen libe-
raler ist», so Wolf. Die Abgeordnete
wurden auch zur Einstellung, Selbst-
einstufung und Parteieinstufung be-
fragt. Dabei stellte sich heraus, dass sie
sich oft mehr rechts oder mehr links
einstufen und ihr Handeln dann aber
doch eher zur Mitte tendiert. 
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Interessante Analyse: Die Politikwissenschaftler Sebastian Wolf und Christian Frommelt (v. l.) präsentierten die Untersu-
chungen zum Abstimmungsverhalten der Landtagsabgeordneten. Bild Elma Korac


